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Künstlersozialversicherung 
 
Das Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) bietet 
selbständigen Künstler und Publizisten sozialen 
Schutz in der Renten-, Kranken- und Pflegeversiche-
rung. Wie Arbeitnehmer zahlen die Künstler, Musiker 
und Publizisten nur etwa die Hälfte der Versiche-
rungsbeiträge. Die andere Beitragshälfte wird aus 
einem Zuschuss des Bundes und aus einer Künstler-
sozialabgabe der Unternehmen finanziert, die künstle-
rische und publizistische Leistungen in Anspruch 
nehmen und verwerten (Verwerter). 
 
Müssen Musikvereine Künstlersozialabgabe 
zahlen? 
 
Seit dem 01.01.1997 sind Musikvereine grundsätzlich 
nicht mehr als Verwerter abgabepflichtig. Begünstigte 
sind in erster Linie gemeinnützige Blas- und Volksmu-
sikvereine, Hobbychöre und Laienorchester. Aller-
dings überprüft die Künstlersozialkasse (KSK) die 
Abgabepflicht von Musikvereinen, wenn solche Verei-
ne die KSK um Prüfung bitten. Ferner wendet sich die 
KSK an einzelne Vereine, wenn ihr Informationen 
darüber vorliegen, dass diese in erheblichem Umfan-
ge Zahlungen an selbständige Musiker leisten. Trotz 
der grundsätzlichen Abgabefreiheit kann eine Abga-
bepflicht in folgenden Fällen bestehen: 
 
 
1.  Musikvereine als typische Verwerter (§ 24 Abs. 

1 Satz 1 Nr. 2 KSVG) 
 
Das Bundessozialgericht (BSG) hat in einer Entschei-
dung vom 16.04.1998 (3 KR 5/97) zur Abgabepflicht 
eines Gesangsvereins ausgeführt, dass Unterneh-
men, die einen Chor betreiben, abgabepflichtig sind, 
wenn ihr Zweck überwiegend darauf gerichtet ist, 
künstlerische Werke oder Leistungen öffentlich aufzu-
führen oder darzubieten (wie z. B. bei Konzertchören). 
 
Wenn bei Musikvereinen aber die Freude am gemein-
samen Musizieren, die Freizeitgestaltung, der gesell-
schaftliche Kontakt in der Gruppe sowie die Förde-
rung des Vereinslebens im Vordergrund stehen, ist 
der Verein nicht abgabepflichtig. 
 

 
 
 
 
2.  Ausbildungseinrichtungen für künstlerische 

Tätigkeiten (§ 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 KSVG) 
 
Manche Musikvereine übernehmen selbst die Ausbil-
dung des musikalischen Nachwuchses. Geschieht 
dies, indem Instrumentalunterricht in Gruppen oder 
Einzelunterricht regelmäßig angeboten werden, so 
kann dies mit der Tätigkeit einer Musikschule vergli-
chen werden, die als Ausbildungseinrichtung für 
künstlerische Tätigkeit zur Künstlersozialabgabe ver-
pflichtet ist; jedoch nur, wenn der Musikunterricht ent-
sprechend strukturiert und organisiert ist. Erfahrungs-
gemäß kommt dies lediglich bei größeren Vereinen in 
Betracht. Eine gelegentliche Förderung einzelner Mu-
sikanten oder die Möglichkeit musikalischer Fortbil-
dung im Einzelfall über einen kürzeren Zeitraum reicht 
nicht aus. 
 
 
3.  Musikvereine als nicht-typische Verwerter (§ 

24 Abs. 2 KSVG) 
 
Soweit Musikvereine jährlich mehr als drei (vor dem 
01.07.2001: mehr als zwei) musikalische Veranstal-
tungen durchführen, kann sich gemäß § 24 Abs. 2 
KSVG eine Abgabepflicht ergeben, jedoch nur, wenn 
im Rahmen dieser Veranstaltungen fremde Künstler 
(Musiker, Dirigenten, Solisten) tätig werden und der 
Verein mit diesen Veranstaltungen Einnahmen (z. B. 
Eintrittsgelder) erzielt. 
 
Fremd sind solche Musiker oder Künstler, die nicht 
Mitglied des Vereins sind. Eine Abgabepflicht entsteht 
also nicht, 
 
 wenn im Rahmen der Veranstaltung nur aktive 

Vereinsmitglieder musizieren 
 wenn ein Gesangverein einen anderen Chor oder 

Musikverein zu einem Sängerwettbewerb o. ä. 
einlädt, auch wenn dieser Verein (also nicht der 
einzelne Musiker) eine Aufwandsentschädigung 
erhält. 
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Was müssen abgabepflichtige Vereine beach-
ten? 
 
Abgabepflichtige Vereine haben jährlich Meldungen 
an die Künstlersozialkasse abzugeben und die Künst-
lersozialabgabe zu entrichten. Die Rechnungen und 
Quittungen, die zur Auszahlung der Honorare an die 
selbständigen Künstler geführt haben, sind für einen 
Zeitraum von fünf Jahren aufzubewahren. 
 
Unternehmer und Einrichtungen, die zum Kreis der 
Abgabepflichtigen nach § 24 KSVG gehören, oder 
regelmäßig an Künstler und Publizisten Entgelte zah-
len, sind verpflichtet, sich selbst bei der KSK zu mel-
den. 
 

Wie wird die Künstlersozialabgabe berechnet? 
 
Bemessungsgrundlage und Ausgangspunkt für die 
Berechnung der Künstlersozialabgabe sind alle in 
einem Kalenderjahr an selbständige Künstler und 
Publizisten gezahlten Entgelte (§ 25 KSVG). 
 
Von einer selbständigen Tätigkeit ist auszugehen, 
wenn der Künstler im Unternehmen des Abgabepflich-
tigen nicht abhängig als Arbeitnehmer beschäftigt ist, 
sondern auf freiberuflicher Basis tätig wird. Eine an-
derweitige hauptberufliche Tätigkeit ist hier ebenfalls 
ohne Belang. Bei den für die Musikvereine tätigen 
Chor-, Übungsleitern und Dirigenten handelt es sich in 
aller Regel um selbständig Tätige (vgl. das Urteil des 
Bundessozialgerichts vom 16.04.1998, 3 KR 5/97). 
 
In die Bemessungsgrundlage sind alle Zahlungen, die 
im Rahmen der jeweiligen abgabepflichtigen Tätigkeit 
für künstlerische/publizistische Leistungen oder Wer-
ke an i. d. R. nicht zum Verein gehörende Musiker 
geleistet werden, einzubeziehen, unabhängig davon, 
ob die Künstler/Publizisten selbst der Versicherungs-
pflicht nach dem KSVG unterliegen.  
 
Die Honorare an vereinseigene Chorleiter oder Diri-
genten führen demnach nicht zur Abgabepflicht, wenn 
der Musikverein ein nicht-typischer Verwerter ist. 
 
Andererseits müssen typische Verwerter (wie z. B. 
Konzertchöre) auch die Entgeltzahlungen an vereins-
eigene Chorleiter, Dirigenten und Solisten in die Be-
rechnung der Abgabe mit einbeziehen. 

Welche Zahlungen sind abgabepflichtig? 
 
Abgabepflichtiges Entgelt ist alles, was der Abgabe-
pflichtige aufwenden muss, um das Werk oder die 
Leistung zu erhalten oder zu nutzen, also Gagen, 
Honorare, Entschädigungen oder Sachleistungen. 
Zum Entgelt gehören auch alle Auslagen (z. B. Tele-
fon) und Nebenkosten (z. B. für Material, Noten), die 
dem Künstler vergütet werden. Von diesem Grundsatz 
gibt es folgende Ausnahmen: 
 

 Die in einer Rechnung gesondert ausgewiesene 
Umsatzsteuer des selbständigen Künstlers 

 Zahlungen an urheberrechtliche Verwertungsge-
sellschaften (GEMA, GVL etc.) 

 Reise- und Bewirtungskosten, die dem Künstler 
im Rahmen der steuerlichen Freigrenzen erstattet 
werden 

 Zahlungen, die nicht an einzelne Künstler, son-
dern an juristische Personen gezahlt werden. 

 
 
Für die Zeit ab 01.07.2001 sind außerdem 
 
 Steuerfreie Aufwandsentschädigungen (z. B. 

für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, 
Familienheimfahrten usw.) und 

 
 die so genannte „Übungsleiterpauschale“ nach 

§ 3 Nr. 26 Einkommensteuergesetz ab 2002 in 
Höhe von 1.848,00 € im Jahr, ab 2007 in Höhe 
von 2.100,00 € im Jahr 

 
nicht zur Berechnung der Künstlersozialabgabe he-
ranzuziehen. Da jeder Steuerpflichtige die Vergünsti-
gung der „Übungsleiterpauschale“ nur einmal bean-
spruchen kann, wird die Künstlersozialkasse dies nur 
berücksichtigen, wenn der Künstler dem Verein jedes 
Jahr schriftlich bestätigt, dass er die Steuerbefreiung 
nicht noch bei einem anderen Verein / Auftraggeber 
geltend macht (vgl. R 17 Abs. 10 Lohnsteuerrichtli-
nien). 
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